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Das Magazin

TITEL
DIE WIRTSCHAFT – Ihr Wirtschaftsmagazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 

KURZCHARAKTERISTIK
DIE WIRTSCHAFT ist das offizielle Magazin der 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg. Als regionales Wirtschaftsmagazin enthält 
es wertvolle Informationen, Tipps, Meldungen 
und Reportagen – für und aus dem Mittelstand 
der Region. 

DIE WIRTSCHAFT richtet sich in erster Linie an 
Entscheider: vom mittelständischen Geschäfts-
führer bis zum Vorstandsvorsitzenden eines 
Global Players. Aktuelle Unternehmensnach-
richten, Interviews, spannende Hintergrund-
geschichten und packende Reportagen aus der 
Wirtschaftswelt sind fester Bestandteil des 
Magazins. Darüber hinaus gibt es nützliche  
Serviceseiten, Unternehmensporträts, interne 
Veranstaltungshinweise und regelmäßig erschei-
nende Sonderthemen im „Verlag Spezial“.

ZIELGRUPPE
Zu den Lesern des IHK-Magazins zählen große 
und mittelständische Unternehmen, Einzelunter-
nehmen und Selbstständige mit hoher Gewinn-
umlage. Zum Leserkreis gehören Inhaber, 
Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Gesell-
schafter und leitende Angestellte. Diese Leser-
schaft zeichnet sich durch einen gehobenen 
Lebens- und Bildungsstandard sowie großes 
unternehmerisches Interesse aus.

RUBRIKEN
- Aktuelles (wichtige Meldungen und Termine 

aus der Region)
- Titelthema
- Reportage
- Unsere Region
- Service
- Neues aus Berlin und Brüssel
- Ehrenamt
- Bonner Wirtschaftstalk
- Fragen an …
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Das Magazin

ERSCHEINUNGSWEISE
10 Mal im Jahr  
(jeweils zum 15. des Monats)

Doppelausgaben:
Juli/August zum 31.07.
Dezember/Januar zum 20.12.

Anzeigen-Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 1. des Vormonats

Druckunterlagenschluss:
jeweils zum 15. des Vormonats

Druckauflage:
ca. 30.000 Stk.

Verbreitete Auflage:
ca. 30.000 Stk.

HEFTFORMAT
DIN A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel: 185 x 256 mm

JAHRGANG
72. Jahrgang 2018

UMFANGSANALYSE
10 Ausgaben im Jahr 2017 
Doppelausgaben: Juli/August, Dezember/Januar

REICHWEITE
Ergebnisse der bundesweiten TNS Emnid-Reich-
weitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015 
auf Seite 15.
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Verbreitungsgebiet

DIE WIRTSCHAFT ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von ca. 30.000 Exemplaren. Empfänger 
sind Unternehmer, Geschäftsführer, Gesellschafter und leitende  
Angestellte von Unternehmen im Kammerbezirk  
Bonn/Rhein-Sieg.
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Niederkassel

 ist ein regionales Business-to-Business-Magazin  
mit einer monatlichen Auflage von 43.000  Exemplaren  
in ansprechender vierfarbiger Aufmachung.

Empfänger sind Unternehmer, Geschäftsführer,  
Gesellschafter und leitende Angestellte  
von Unternehmen im Kammerbezirk Bonn/Rhein-Sieg.
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Themenplan Verlag Spezial 2018

FEBRUAR
Bauen und Immobilien – die Region stellt sich 
gut auf

MÄRZ
Energie und Umwelt – im Zeichen des Wandels

APRIL
Alles für den Fuhrpark – von der Limousine bis 
zum Transporter

MAI
Gesundheit – damit die Arbeit Freude macht

JUNI
IT-Sicherheit – eines der wichtigsten Themen  
in den Unternehmen

Es gilt der jeweilige Anzeigen- und Redaktionsschluss der Hauptausgabe; Änderungen vorbehalten.

JULI/AUGUST
Branchenvielfalt im Kammerbezirk

SEPTEMBER
Veranstaltungen und Kongresse

OKTOBER
Nachhaltige Unternehmen – der Umwelt zuliebe

NOVEMBER
Finanzen und Versicherungen

DEZEMBER/JANUAR
Recht und Steuern

Unter dem Label Verlag Spezial werden auf 6 bis 
12 Seiten Kernthemen der regionalen Wirtschaft  
behandelt. Innerhalb der monatlich wechselnden  
Themen schwerpunkte bieten sich für Kunden 
attraktive Möglichkeiten, ihr Unternehmen auf-
merksamkeitsstark zu präsentieren.

KONTAKT
Beratung/Buchung:
Renate Vogel
Telefon: 02236 3278040
az@wirtschaft-brs.de
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Quam aut vid et volla quiasimagnam ratias voluptat et 
ommoluptia ne pliatur? Tibus.Oritas reris ute por rehe-
ne num veris eos experfero officid que diorepudit fuga. 
As eribusa pidestis quod mi, ut aut et libus minctes 
truptur? 

Adit, simus re lab imus, sita nia dolore, conseque con recul-
pa nisto volupta sequam cus, consequodis sinctur ibusandunt 
volorit, cum soluptur? Qui culpa de nus, apellame volorios 
everitiorem fuga. Nam core pelectatur? Feria dit labo. Ita conet 
lacepuda earciet qui con rese sapedit et ium demporeptae. Et ut 
porro qui voluptatur?

Parum hit eribus, qui doluptature vel ipicatem que dolecte 
ssimperia nonecte ctatem volestias dolorupti ut omnimuUm vo-
luptasseni sitibeaquam endem is sequatio quo tempora eptatet 
ipsapienim iur re officiame nihicta consectur anditaturias aut 
aut eveles sitiure si volo digent, quas molumqui deliquam eum 
ut landit rerro dolore doluptustias ut voloribus di voluptatias 
volendam a consed eium esed untempo repudae cus, venis qui 
nihillis molore dendici magnitaepro voluptat lauda conecup-
tatur sum rem ilitati ncieniet anda qui quas aut hil eum fuga. 
Nem. It modit dolupta tionsequi od utassim nonsequos perspi-
temqui volles ex eos dolorem possit eturest assimus anderum 
entem. Maximusto tem volo bea volupta spitemo luptae pe et 
fuga. 

Coritio rerferc hitione alibus, sit aperit eos quiandit maioribus 
moluptiamet re doluptatqueIbus resecusam de volo et ipicia 
nulparu ptatempor sequo iderum illitae. Ipsa quiant volo optat 
entur restior rescitatis aut aut repe rem dolum nos quid quia 
perum esto volla eatur assinih iciundit lanihil mod ma aut 
atemolessum quo expliam, quia praest laudantis et, conesse 
nonsequatur?Imus. Mendis dolenecat et ad endis cum ipsuntios 
maximus enem aut officie nimust ut ex et, con nem dem quam 
am, ommos rendes in consedi arianti onsequae sinimi, velliqui 
reproremodis sam enim simoditiur aut ommolupis sequos con-

Borem a aut hari qui quoBore consequis pro bla pratus renihiliqui  
dita comnimi, si sequi
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D&O-Versicherung – so weit, so gut

Fehlerhafte Investitionsentscheidungen, nicht ausgenutzte Steuer-
vorteile, unrentable Kapitalbeteiligungen. Mit derartigen Vorwür-
fen gegen Unternehmensleiter werben Versicherer für die Mana-
gerhaftpflichtversicherung. Auf welche Deckungsinhalte kommt es 
an, welche Marktentwicklungen sind zu berücksichtigen und wo 
wecken Gesetzgebung und Rechtsprechung Handlungsbedarf? Hier 
– wie bei allen anderen betrieblichen Versicherungen – erweist sich 
der Nutzen einer Mitgliedschaft im GVNW.
Der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. 
unterstützt Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Versiche-
rung von gewerblichen und industriellen Risiken.

Die 15 Experten der Bonner Geschäftsstelle beraten Sie gerne!

Weitere Informationen: 
GVNW e.V.
Breite Straße 98, 53111 Bonn
Telefon: 0228 98 22 30
E-Mail: gvnw@gvnw.de
www.gvnw.de

Advertorial

nungsnummer und -datum auf jeden Fall die Forderungssumme, 
das Fälligkeitsdatum und die neue Zahlungsfrist angegeben wer-
den. Wer auch damit keinen Erfolg erzielt, kann als letzte Mög-
lichkeit ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten. Das Ergebnis 
ist der Erlass eines gerichtlichen Vollstreckungsbescheides, im 
Volksmund auch Titel genannt. Mit so einem Titel können Gläubi-
ger den Gerichtsvollzieher mit der Eintreibung der fälligen Sum-
me oder – falls der Schuldner die Summe nicht auftreiben kann 
– mit der Pfändung beauftragen. 

Inkasso – die Jungs mit dem schlechten Ruf
Wer an das Wort Inkasso denkt, hat oft das Bild von fiesen 
Schlägertypen im Kopf, die Schulden notfalls auch mit Gewalt 
eintreiben. Dieser Mythos wurde durch Film und Fernsehen 
noch verstärkt. In Wahrheit sind Inkassofirmen lediglich Dienst-
leistungsunternehmen, die gewerbliche Beitreibung fälliger 
Forderungen für Unternehmen durchführen. Denn genau das 
besagt das Wort Inkasso. Jeder Gläubiger ist berechtigt, einen 
Dienstleister für das Inkasso zu beauftragen, sobald ein Schuld-
ner mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. Die Kosten für ein 
Inkassounternehmen werden übrigens den Schuldnern zur Last 
gelegt. Allerdings muss der Gläubiger in der Regel in Vorkasse 
treten. Inkassounternehmen übernehmen, sobald sie mit einer 
Zahlungsforderung beauftragt werden die gesamte Kommuni-
kation mit dem Schuldner. Oft sind sie der letzte Ausweg, bevor 
ein Verfahren vor Gericht landet. 

Welche Versicherung wichtig ist
Die wahrscheinlich sinnvollste Versicherung ist die Krankenver-
sicherung. Ein absolutes Muss. 2007 führte der Gesetzgeber da-
her eine Versicherungspflicht ein. Im Jahr 2015 waren trotzdem 
80.000 Menschen in Deutschland nicht versichert. Im Falle einer 
Krankheit müssen Personen, die nicht krankenversichert sind, 
alles selber bezahlen. Wer sich beispielsweise einer Blinddarm-
operation unterziehen muss, kann, nach Angaben der Techniker 
Krankenkasse, mit Operationskosten zwischen 2.600 und 3.600 
Euro rechnen. In einem akuten Notfall behandeln Krankenhäuser 
auch Menschen, die keine Versicherung haben. Auch den Ab-
schluss einer privaten Haftpflichtversicherung sollte man nicht 
auf die lange Bank schieben. Eine kleine Unachtsamkeit und 
schon hat man einen Schaden verursacht oder eine Person ver-
letzt, die existenzbedrohende Kosten nach sich ziehen können. 
Die meisten Haftpflichtversicherungen kosten weniger als zehn 
Euro im Monat. Wer das Geld nicht ausgeben möchte, spart defi-
nitiv am falschen Ende. Gleiches gilt für die Hausratversicherung. 
Die Liste an Versicherungen ist lang. Und nicht jede Versicherung 
macht wirklich Sinn. Ein Beispiel hierfür ist die Insassenunfallver-
sicherung. Jeder Autobesitzer ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
eine Kfz-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Im Falle eines 
vom Versicherungsnehmer verschuldeten Unfalls tritt diese in 
Kraft. Selbstverständlich übernimmt sie auch Behandlungs- und 
Folgekosten der dabei verletzten Fahrgäste. Eine andere interes-
sante Variante ist die Hochzeitsrücktrittsversicherung. Diese 
übernimmt den größten Teil der Kosten, wenn die geplante 
Hochzeitsfeier platzt. Allerdings nur bei schwerer Erkrankung, 
Unfall oder Wohnungsbrand. Kriegen Braut oder Bräutigam kalte 
Füße, bleibt man auf den Kosten sitzen.
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Banken, Versicherungen 
und Forderungsmanagement

Der deutsche Bankier und Inhaber der Berliner Handelsgesellschaft Carl 
Fürstenberg hat einmal gesagt: „Als erstes im Bankwesen lernt man den Re-
spekt vor Nullen.“ Banken sind heutzutage mehr als Tresore, in den Geld 
bunkert und Institute, die einem Geld leihen. Doch auch die Kreditinstitute 
haben in den vergangenen Jahren mit Umstrukturierungen zu kämpfen. Le-
sen Sie in diesem Verlag Spezial, wie es um die Bankfilialen steht, was man 

tun kann, wenn Schuldner nicht zahlen und was es Neues aus der 
Versicherungsbranche gibt.

Rückgang der Bankfilialen
Seit Beginn des Jahres 2000 wurden im gesamten Bundesge-
biet fast 10.200 Bankfilialen geschlossen. Damals gab es noch gut 
38.000 Standorte. In einem Interview mit dem Tagesspiegel sag-
te der KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner: „Behalten die Banken das 
aktuelle Rückbautempo bei, dann würden im Jahr 2035 gut die 
Hälfte der zu Jahrtausendwende existierenden Filialen geschlos-
sen sein.“ Das liegt nicht daran, dass die Kunden keine Nähe mehr 
zu ihren Beratern suchen. Im Gegenteil. Vor allem mittelständi-
sche Unternehmenskunden benötigen auf Grund der beratungs-
intensiven Finanzierungen oftmals einen zuverlässigen Berater, 
der für sie schnell erreichbar ist. Doch woher kommt diese Ent-
wicklung? Durch die Digitalisierung veränderten sich auch die 
Kundenwünsche. Innovative Technik, ein immer größer werden-
der Wettbewerbsmarkt und der Druck, Bankgeschäfte immer 
und überall tätigen zu können, haben die Arbeit der Banken ver-
ändert. Ein hoher Kostendruck und der Abbau von Überkapazitä-
ten in bevölkerungsarmen Regionen gaben den letzten Anstoß, 
das Filialnetz auszudünnen. 

Forderungsmanagement
Per Definition versteht man darunter ein professionelles Mahn-
wesen, mit dem Ziel, Zahlungsausfälle zu vermeiden, um die Li-
quidität des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Forderungs-
management ist Teil des innerbetrieblichen Rechnungswesens 
und beginnt mit dem Ordnen, Registrieren und Organisieren of-
fener Zahlungen. Ein gut funktionierendes Forderungsmanage-
ment wird jedoch nicht erst bei säumigen Kunden aktiv. Wenn 
ein großvolumiger Auftrag ins Haus steht, ist es von Vorteil, wenn 
die Kollegen aus der zuständigen Abteilung die Bonität des po-
tenziellen Geschäftspartners sorgfältig prüfen und sich über das 
Schuldner- und Handelsregister informieren. Bei diesen Vorab-
prüfungen spricht man in der Regel von Debitorenmanagement. 
Die richtige Absicherung gegen Forderungsausfälle beginnt be-
reits bei der Vertragsgestaltung. Hier können nicht nur Gewähr-
leistungsfristen und Haftungsbeschränkungen, sondern auch 
Mahn- und Inkassokosten definiert werden. 

Was tun, wenn der Kunde nicht zahlt?
Der erste Schritt ist das Mahnschreiben. Darin muss neben Rech-

Foto: fotolia, Antonio

Versicherungen schützen Sie,  
aber wer schützt  
Sie vor Versicherungen?

Der Gesamtverband der versicherungs-
nehmenden Wirtschaft nimmt die Interessen  

der deutschen Wirtschaft in Fragen der Gewerbe- 
und Industrieversicherung wahr.

Werden Sie Mitglied und nutzen Sie unsere umfangreichen  
Beratungs- und Weiterbildungsangebote.

www.gvnw.de

GVNW – gegründet 1901 – Tel.: +49 (0)228 98223-0 – E-Mail: gvnw@gvnw.de
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orpor as accaborio. Nonsequo dolorerit 
lacepro reptas aruntur, eiumet aliquatur 
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Alle Farbanzeigen müssen in 4c (CMYK) angelegt werden. Bei Anlieferung von nicht repro fähigen  
Vorlagen werden die anfallenden Satzkosten mit 65 € (netto zzgl. gesetzlicher MwSt.) berechnet.  
Darin enthalten sind zwei Korrekturläufe.
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Preisliste

FORMAT ORTSPREIS GRUNDPREIS

1/1 Seite 3.735,– € 4.255,– €

2/3 Seite 2.520,– € 2.955,– €

1/2 Seite 1.920,– € 2.255,– €

1/3 Seite 1.300,– € 1.525,– €

1/4 Seite 985,– € 1.160,– €

1/6 Seite 690,– € 810,– €

1/8 Seite 515,– € 605,– €

1/12 Seite 350,– € 412,– €

1/16 Seite 280,– € 330,– €

Ortspreis: für Direkt-Kunden im Bezirk der IHK Bonn/Rhein-Sieg bei 
direkter Auftragserteilung

Grundpreis: für Werbeagenturen und Kunden außerhalb des Bezirks 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg.  
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

ZUSCHLÄGE FÜR BESONDERE WERBEFLÄCHEN
2. und 3. Umschlagseite: 20 %
4. Umschlagseite: 25 %

RABATTE
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
3 Schaltungen: 3 %
5 Schaltungen: 5 %
10 Schaltungen: 10 %
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Preisliste

BEILAGEN
Ortspreis: 128,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 145,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 
Maximal: 200 mm breit x 287 mm hoch

Gewicht: max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Teilbelegung: ab ca. 10.000 Exemplaren nach 
einzelnen Postleitzahlen möglich. Die Abrech-
nung erfolgt nach kompletten Zustellbezirken.

BEIHEFTER
Ortspreis: 149,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Grundpreis: 175,– € pro 1.000 Exemplare zzgl. 
gesetzlicher MwSt. inkl. Postvertriebsgebühr

Format: 200 x 290 mm (mehrseitig auf Anfrage)

Gewicht: 
max. 25 g Gesamtgewicht und 8 Seiten

Belegung: Nur Gesamtausgabe möglich

UMHEFTER
Ortspreis: 5.750,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis: 6.750,– € zzgl. gesetzlicher MwSt.

Format:
Außen: 100 x 241 mm
Innen: 100 x 297 mm

AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Nur möglich bei Schaltung einer Anzeige im 
Format 1/1 Seite 4c

Ortspreis: 41,50 € pro 1.000 Exemplare

Grundpreis: 48,50 € pro 1.000 Exemplare
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Preisliste

ANLIEFERUNG BEILAGEN UND BEIHEFTER
Ab 10.000 Exemplare + 2 % Zuschuss
(Genaue Spezifikation auf Anfrage)

LIEFERADRESSE FÜR BEILAGEN / BEIHEFTER /
AUFGEKLEBTE WERBEMITTEL
Anlieferung spätestens 8 Werktage  
vor Erscheinen an:
Bonifatius Druck GmbH
Karl-Schurz-Str. 26
33100 Paderborn

Beilagen müssen bei Anlieferung mit einem  
Hinweis auf den Werbeträger, den Verlag und 
die Ausgabe versehen werden.

ZAHLUNGSINFORMATIONEN
- Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung 

ohne Abzug
- 2 % Skonto bei Vorauszahlung und 

Bankeinzugs verfahren

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

STORNO
Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich bis 
spätestens 12 Werktage vor dem vereinbarten 
Erscheinen der Insertion. Darüber hinaus wird 
der vollständige Schaltungspreis fällig. Die Stor-
nierung bedarf der Schriftform und kann per 
Post oder per E-Mail erfolgen. Eine telefonische 
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.

BANKVERBINDUNG
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE12 3305 0000 0000 5786 66
BIC: WUPSDE33XXX
UID (VAT): DE209843526
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 erscheint 10 x pro Jahr.

Versand ohne Streuverluste im Postzeitungsdienst im Einzelversand - unmittelbar auf den Schreibtisch aller relevanten Entscheidungs träger der regionalen Wirtschaft.

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Reichweitenergebnisse LpA (Basis: 3,90 Mio. Entscheider) 
Monatstitel

40,1%

9,3%

IHK-Zeitschriften

Creditreform 1.564.000 Personen
364.000 Personen

7,5%

6,3%

Manager Magazin

Capital

293.000 Personen

245.000 Personen

2,8%

5,8%

Impulse

Handwerk Magazin

Mit 40,1% haben die IHK-
Zeitschriften mit 

110.000 Personen

228.000 Personen5,8%

2,4%

4 8%

Handwerk Magazin

Brand Eins

Der Handel

bedeutendem Abstand die 
höchste Reichweite bei den 
Entscheidern im Mittelstand.

228.000 Personen

92.000 Personen

187 000 P4,8%

5,8%

Der Handel

Markt und Mittelstand

Das sind 1.564.000 Leser pro 
Ausgabe.

187.000 Personen

225.000 Personen

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201525

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Hohe Grundreichweite: Volle Leistung ab der ersten Ausgabe
Leserschaftswachstum nach 12 Ausgaben

60

70 Die IHK-Zeitschriften 
haben eine Grundreich-
weite von 40,1%. 

40

50 Selbst die sog. 
"Reichweitentitel" 
Spiegel, Stern etc. 
enden nach 12 

20

30
Ausgaben mit ihrer 
Gesamtreichweite dort, 
wo die Reichweite der 
IHK-Titel bereits mit 

0

10

einer Ausgabe beginnt. 

IHK-Titel: Ideal für 
schnelle Botschaften in 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Creditreform IHK Zeitschriften Impulse
Manager Magazin Focus Der Spiegel
Stern

die volle Breite des 
Mittelstands.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201534

LpA = Leser pro Ausgabe

Höchste Reichweite bei Entscheidern im Mittelstand

Reichweitenanalyse 2015

DIE WIRTSCHAFT erscheint insgesamt 10 Mal im Jahr. Der Versand erfolgt einzeln via Postzeitungsdienst – ohne Streuverluste.  
So landet das IHK-Magazin unmittelbar auf den Schreibtischen aller relevanten Entscheidungsträger der regionalen Wirtschaft.

Höchste Reichweite bei Entscheidern im Mittelstand
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10 Mediadaten 2017

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015, TNS Emnid

               |  Reichweitenanalyse 2015

 erscheint 10 x pro Jahr.

Versand ohne Streuverluste im Postzeitungsdienst im Einzelversand - unmittelbar auf den Schreibtisch aller relevanten Entscheidungs träger der regionalen Wirtschaft.

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Reichweitenergebnisse LpA (Basis: 3,90 Mio. Entscheider) 
Monatstitel

40,1%

9,3%

IHK-Zeitschriften

Creditreform 1.564.000 Personen
364.000 Personen

7,5%

6,3%

Manager Magazin

Capital

293.000 Personen

245.000 Personen

2,8%

5,8%

Impulse

Handwerk Magazin

Mit 40,1% haben die IHK-
Zeitschriften mit 

110.000 Personen

228.000 Personen5,8%

2,4%

4 8%

Handwerk Magazin

Brand Eins

Der Handel

bedeutendem Abstand die 
höchste Reichweite bei den 
Entscheidern im Mittelstand.

228.000 Personen

92.000 Personen

187 000 P4,8%

5,8%

Der Handel

Markt und Mittelstand

Das sind 1.564.000 Leser pro 
Ausgabe.

187.000 Personen

225.000 Personen

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201525

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Hohe Grundreichweite: Volle Leistung ab der ersten Ausgabe
Leserschaftswachstum nach 12 Ausgaben

60

70 Die IHK-Zeitschriften 
haben eine Grundreich-
weite von 40,1%. 

40

50 Selbst die sog. 
"Reichweitentitel" 
Spiegel, Stern etc. 
enden nach 12 

20

30
Ausgaben mit ihrer 
Gesamtreichweite dort, 
wo die Reichweite der 
IHK-Titel bereits mit 

0

10

einer Ausgabe beginnt. 

IHK-Titel: Ideal für 
schnelle Botschaften in 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Creditreform IHK Zeitschriften Impulse
Manager Magazin Focus Der Spiegel
Stern

die volle Breite des 
Mittelstands.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201534

LpA = Leser pro Ausgabe

Höchste Reichweite bei Entscheidern im Mittelstand



Mediadaten 2018 13 

11 Mediadaten 2017

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015, TNS Emnid

               | Reichweitenanalyse 2015

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Tausend-Kontakt-Preise der 10 reichweitenstärksten Titel
Basis: 3,90 Mio. Entscheider / LpA-Hochrechnung

35,55 €

76,78 €

81 67 €

Creditreform

Der Spiegel

Focus 81,67 €

88,90 €

94,88 €

Focus

Manager Magazin

Wirtschaftswoche

95,32 €

105,02 €

150 79 €

IHK-Nationalkombi

Stern

Wams/Wams kompakt 150,79 €

151,40 €

162,05 €

Wams/Wams kompakt

Die Zeit

FASZ

Berechnung der TKPs auf Basis 1/1 4c 

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 2015

g
gem. Preislisten 2015

28

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Tausend-Auflagen-Preise der 10 reichweitenstärksten Titel

56 43 €IHK-Nationalkombi Auflage: 2 535 35056,43 €

81,86 €

93,91 €

IHK-Nationalkombi

Der Spiegel

Stern

Auflage: 2.535.350

Auflage: 785.122

Auflage: 733.372

105,42 €

105,87 €

Creditreform

Focus

Auflage: 122.746

Auflage: 482.950

150,81 €

175,17 €

Die Zeit

Wams/Wams kompakt

Auflage: 499.951

Auflage: 382 194

213,53 €

237,05 €

Wirtschaftswoche

Manager Magazin Auflage: 106.312

Auflage: 134.640

239,73 €FASZ Auflage: 273.092

IVW-Zahlen: Verk. Auflage IVW 2/2015 (ohne E-Paper-Auflagen)
Basis: Preislisten 2015/ 1/1 4c

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 2015

Basis: Preislisten 2015/ 1/1 4c
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Günstigster TAP unter den 10 reichweitenstärksten Titeln!

Günstigster TAP unter den 10 reichweitestärksten Titeln!

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015, TNS Emnid
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Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Mittelstandsrelevanz der 10 reichweitenstärksten Titel
Bestätigung: "… ist mittelstandsrelevant"

81,2%

74,2%

60,9%

IHK-Zeitschriften

Markt und Mittelstand

Wirtschaftswoche 60,9%

57,4%

38,3%

Wirtschaftswoche

Creditreform

Focus

37,6%

34,3%

32,1%

Manager Magazin

Der Spiegel

Welt am Sonntag

29,4%

28,3%

26 0%

FASZ

Die Zeit

Stern 26,0%Stern

 Der Mittelstand bestätigt "sein" Medium. Unter den TOP Ten der reichweitenstärksten Titel 
erreichen die IHK-Zeitschriften die höchste Mittelstandsrelevanz.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201532

Die IHK-Zeitschriften besitzen im Mittelstand höchste Relevanz

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Berufliche Wichtigkeit der 10 reichweitenstärksten Titel
Bestätigung: "gehört zur Pflichtlektüre"

59,2%

41,6%

40,4%

IHK-Nationalkombi

Creditreform

Der Spiegel

39,7%

39,0%

37 0%

Focus

Wirtschaftswoche

FASZ 37,0%

36,2%

31,7%

FASZ

Die Zeit

Manager Magazin

30,9%

29,7%

28,0%

Markt und Mittelstand

Welt am Sonntag

Stern ,

 Die IHK-Zeitschrift ist Pflichtlektüre für mehr als die Hälfte aller Entscheider im 
Mittelstand. Sie ist das einzige Mittelstandsmedium mit relevanter Reichweite.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201531

Die IHK-Zeitschriften besitzen im Mittelstand höchste Relevanz.

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015, TNS Emnid

Reichweitenanalyse 2015

12 Mediadaten 2017

Quelle: Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015, TNS Emnid

               |  Reichweitenanalyse 2015

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Mittelstandsrelevanz der 10 reichweitenstärksten Titel
Bestätigung: "… ist mittelstandsrelevant"

81,2%

74,2%

60,9%

IHK-Zeitschriften

Markt und Mittelstand

Wirtschaftswoche 60,9%

57,4%

38,3%

Wirtschaftswoche

Creditreform

Focus

37,6%

34,3%

32,1%

Manager Magazin

Der Spiegel

Welt am Sonntag

29,4%

28,3%

26 0%

FASZ

Die Zeit

Stern 26,0%Stern

 Der Mittelstand bestätigt "sein" Medium. Unter den TOP Ten der reichweitenstärksten Titel 
erreichen die IHK-Zeitschriften die höchste Mittelstandsrelevanz.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201532

Die IHK-Zeitschriften besitzen im Mittelstand höchste Relevanz

Reichweitenstudie Entscheider im Mittelstand 2015

Berufliche Wichtigkeit der 10 reichweitenstärksten Titel
Bestätigung: "gehört zur Pflichtlektüre"

59,2%

41,6%

40,4%

IHK-Nationalkombi

Creditreform

Der Spiegel

39,7%

39,0%

37 0%

Focus

Wirtschaftswoche

FASZ 37,0%

36,2%

31,7%

FASZ

Die Zeit

Manager Magazin

30,9%

29,7%

28,0%

Markt und Mittelstand

Welt am Sonntag

Stern ,

 Die IHK-Zeitschrift ist Pflichtlektüre für mehr als die Hälfte aller Entscheider im 
Mittelstand. Sie ist das einzige Mittelstandsmedium mit relevanter Reichweite.

IHK-Zeitschriften eG  - www.ihkzeitschriften.de  IHK-Kombi West - www.ihk-kombi-west.de  Sept. 201531



Mediadaten 2018 15 

Leseranalyse 2014

Über 84 % der Leser gefällt das 
IHK-Magazin DIE WIRTSCHAFT 
gut bis sehr gut

Entscheider lesen das  
IHK-Magazin DIE WIRTSCHAFT

13 Mediadaten 2017

Leseranalyse 2014 IHK Bonn/Rhein-Sieg, n= 367 Teilnehmer

               |  Leseranalyse 2014

Inhaber/in

Geschäftsführer/in

Mitarbeiter/in

Abteilungs-/Bereichsleiter/in

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

61,96% (202)

21,17% (69)

10,43% (34)

15,95% (52)

Welche Position haben Sie im Unternehmen?

Mehrfachnennung möglich

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

schlecht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17,25% (59)

67,84% (232)

12,57% (43)

1,17% (4)

1,17% (4)

Wie gefällt Ihnen generell das IHK-Magazin ?

Über 84% der Leser gefällt das  
IHK-Magazin DIE WIRTSCHAFT  
gut bis sehr gut.

Entscheider lesen das  
IHK-Magazin DIE WIRTSCHAFT
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WPPT : KOMMUNIKATION GMBH FÜR ANZEIGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IM MAGAZIN „DIE WIRTSCHAFT“

Die nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nach-
folgend „die AGB“) regeln das  
Verhältnis zwischen dem Verlag 
wppt : kommunikation und dem  
Auftraggeber bei der Erteilung und 
Abwicklung von Anzeigenaufträgen 
für das vom Ver lag vermarktete 
Magazin „Die Wirtschaft“ soweit 
schriftlich nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Ferner gelten diese 
AGB sinngemäß auch für die Auf-
träge von Beiheftern, Beiklebern 
oder technischen Sonderausführungen. 
Der Auftraggeber kann diese AGB 
jederzeit auf www.wirtschaft-brs.de
aufrufen, ausdrucken sowie herunter-
laden bzw. speichern.

1. Definitionen
1.1 „Angebot“ im Sinne dieser 

AGB ist das Angebot der 
wppt : kommunikation GmbH (nach-
folgend: „Verlag“) über die Schal-
tung und Veröffentlichung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbe-
mittel in Zeitschriften zum Zwecke 
der Verbreitung. Soweit nicht aus-
drücklich anders als verbindliches 
Angebot bezeichnet, sind Angebote 
des Verlages freibleibend, d. h. nicht 
bindend, und stehen unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit der  
angebotenen Leistungen.

1.2 „Anzeigenauftrag“ im Sinne 
dieser AGB ist das Angebot eines 
Auftraggebers über die Veröffent-
lichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nach-
folgend insgesamt als „Anzeigen“ 

bezeichnet) eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten 
(nachfolgend insgesamt als „Wer-
bungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitschrift zum Zweck der Ver-
breitung. Auftraggeber kann eine 
Agentur oder direkt ein Werbung-
treibender sein.

1.3 Ein „Abschluss“ ist ein Ver-
trag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beach-
tung der dem Auftraggeber gemäß 
Preisliste zu gewährenden Rabatte, 
wobei die jeweiligen Veröffent-
lichungen auf Abruf des Auftrag-
gebers erfolgen. Ist im Rahmen  
eines Abschlusses das Recht zum 
Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so muss das Erscheinungs-
datum der letzten Anzeige inner-
halb eines Jahres nach Erscheinen 
der ersten Anzeige liegen (nachfol-
gend als „Insertionsjahr“ bezeich-
net), sofern nicht im Einzelfall aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist.

1.4 Der Verlag kann einen Dritten 
zur Durchführung der Anzeigen-
vermarktung beauftragen. Der  
Beauftragte handelt im Namen  
und auf Rechnung des Verlags.

2. Vertragsschluss
2.1 Bei einem Anzeigenauftrag 

kommt ein Vertrag, soweit nicht 
ausdrücklich anders individuell ver-
einbart, durch Abdruck der Anzeige 
(bei mehreren Anzeigen der ersten 
Anzeige) oder durch Bestätigung 
des Verlags in Textform zustande. 

Sofern ein verbindliches Angebot 
durch den Verlag erfolgt, kommt der 
Vertrag durch die Annahmeerklärung 
des Auftraggebers zustande.

2.2 Soweit Agenturen Anzeigen-
aufträge erteilen, kommt der Ver-
trag, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen, mit der 
Agentur zustande. Die Agentur ist 
verpflichtet, dem Verlag auf Anfor-
derung vor Vertragsschluss einen 
Gewerbenachweis via Handelsregis-
terauszug und einen Mandatsnach-
weis zukommen zu lassen.

2.3 Anzeigenaufträge von Werbe- 
und Mediaagenturen werden nur 
für namentlich genau genannte 
Werbetreibende angenommen. Die 
Werbung für die Produkte oder 
Dienstleistungen eines anderen als 
des bei der Buchung angegebenen 
Werbetreibenden bedarf in jedem 
Fall der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags.

2.4 Sofern der Vermarkter Auf-
träge oder Abschlüsse über Dritte 
vermarkten lässt, handeln diese 
Dritten als Vertreter des Verlags 
und auf dessen Rechnung. 

2.5 Soweit die Gewährung von 
AE nicht ausgeschlossen ist, wird 
für alle Aufträge, die über eine vom 
Verlag anerkannte Werbeagentur 
erteilt werden, eine Mittlergebühr 
von 15 % auf das Rechnungsnetto 
vergütet, d. h. auf die Rechnungs-
summe ohne Mehrwertsteuer nach 
Abzug von Rabatten. Ausgenommen 
davon sind Setup-Gebühren, tech-
nische Kosten sowie Vergütungen 

für Layout- und Kreativleistungen.
2.6 Änderungen und Ergänzun-

gen zu einem Vertrag sowie Abwei-
chungen von diesen AGB bedürfen 
der Textform. Für Vertragsänderun-
gen und -ergänzungen gilt dies auch 
für die Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2.7 Bei Agenturbuchungen be-
hält sich der Vermarkter das Recht 
vor, Buchungsbestätigungen auch 
an den Auftraggeber der Agentur 
weiterzuleiten.

3. Anzeigenveröffentlichung
3.1 Sollen Anzeigen nur zu be-

stimmten Erscheinungsterminen 
oder an bestimmten Plätzen der 
Zeitschrift veröffentlicht werden,  
so bedarf es hierfür einer ausdrück-
lichen Vereinbarung mit dem Ver-
markter. Die Aufträge für diese  
Anzeigen müssen so rechtzeitig  
bei dem Vermarkter eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzei-
genschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist.

3.2 Ein Ausschluss von 
Konkurrenz anzeigen wird grund-
sätzlich nicht zugesagt.

 4. Pflichten des Auftrag -
gebers und Ablehnungsrecht 
des Verlages
4.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Inhalte, 
insbesondere seine Anzeigen, so 
ausgestaltet sind, dass sie nicht  

gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen und insbesondere jugend-
schutz-, presse-, wettbewerbs-, 
datenschutz-, straf- und medien-
dienstrechtliche Vorschriften ein-
halten. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen Satz 1 stellt der Auftraggeber 
den Verlag von allen etwaigen dem 
Verlag daraus entstehenden Kosten, 
einschließlich der Kosten der Rechts-
verteidigung, vollumfänglich auf 
erstes Anfordern frei. Eine Pflicht 
zur Prüfung der Werbemittel vor 
Schaltung und Veröffentlichung des 
Werbemittels besteht für den Ver-
lag nicht.

4.2 Der Verlag behält sich vor, 
Anzeigen oder andere Werbemittel 
abzulehnen, insbesondere, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Inhalt vom Deutschen 
Werberat in einem Beschwerde-
verfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung wegen  
des Inhalts, der Gestaltung, der 
Herkunft oder der technischen 
Form Rechte Dritter oder die Inter-
essen des Verlages verletzt oder 
andere Werbemittel (insbesondere 
Beilagen, Beiheftungen etc.) aus 
technischen Gründen nicht dem 
Objekt beigelegt bzw. beigeheftet 
werden können. Die Ablehnung  
einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Bei 
Anzeigen, die in ihrem Erscheinungs-
bild der redaktionellen Gestaltung 
der Zeitschriften entsprechen, be-



hält sich der Verlag im Sinne seines 
publizistischen Auftrages ein Ein-
spruchsrecht vor. Anzeigen, die  
redaktionell gestaltet sind, müssen 
sich eindeutig von der Grundschrift 
des Magazins unterscheiden. Anzei-
gen, die aufgrund ihrer Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, 
werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kennt-
lich gemacht.

4.3 Werbemittel, die Werbung 
Dritter oder für Dritte enthalten 
(Verbundwerbung), bedürfen in  
jedem Einzelfall der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des  
Verlages. Die Werbungtreibenden 
sind namentlich zu benennen. Der 
Verlag behält sich die Erhebung  
eines Verbundaufschlags bzw. eine 
abweichende Rabattierung vor.

4.4 Ist der Auftraggeber wegen 
des Inhalts eines Werbemittels be-
reits abgemahnt worden bzw. wird 
abgemahnt oder hat er eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung 
bereits abgegeben oder gibt er eine 
solche ab, ist der Auftraggeber  
verpflichtet, den Verlag hierüber 
unverzüglich zu informieren. Unter-
lässt der Auftraggeber diese Obliegen-
heitspflicht, haftet der Verlag auch 
nicht für den dem Auftraggeber 
durch eine wiederholte Veröffent-
lichung der beanstandeten Anzeigen 
(-inhalte) entstehenden Schaden.

 5. Übermittlung von Druck-
unterlagen
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung 

und die einwandfreie Beschaffen-
heit geeigneter Druckunterlagen 
oder anderer Werbemittel ist allein 

der Auftraggeber verantwortlich. 
Sofern nichts anderes mit dem Ver-
markter vereinbart wurde, sind die 
Druckunterlagen über die E-Mail- 
Adresse az@wirtschaft-brs.de anzu-
liefern. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, digitale Druckunterlagen 
als ordnungsgemäße, insbesondere 
dem im Vertrag genannten Format 
oder den dort enthaltenen techni-
schen Anforderungen – für die Ver-
öffentlichung in digitalen Ausgaben 
sind Vorlagen entsprechend den 
technischen Vorgaben des Verlags 
zur Erstellung und Übermittlung 
von Online-Werbemitteln anzulie-
fern – entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen recht zeitig vor Schal-
tungsbeginn zur Verfügung zu stel-
len. Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen.

5.2 Kosten des Verlags für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende Änderungen der Druck-
vorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, 
die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der 
Verlag vor, diese dem tatsächlichen 
Aufwand entsprechend in Rechnung 
zu stellen. Vereinbart ist die für den 
belegten Titel nach Maßgabe der 
Angaben in der Preisliste sowie in 
der Auftragsbestätigung übliche 
Beschaffenheit der Anzeigen im 
Rahmen der gegebenen Möglichkei-
ten, die von den Druckunterlagen 
und der von der Druckerei einge-
setzten Technik bestimmt werden. 
Der Auftraggeber hat vor einer digi-

talen Übermittlung von Druckunter-
lagen dafür Sorge zu tragen, dass 
die übermittelten Dateien frei von 
Computerviren sind. Er ist insbe-
sondere verpflichtet, zu diesem 
Zweck handelsübliche Schutzpro-
gramme einzusetzen, die jeweils 
dem neuesten Stand zu entsprechen 
haben. Entdeckt der Vermarkter  
auf einer ihm übermittelten Datei 
Schadensquellen der vorbezeichne-
ten Art, wird der Vermarkter von 
dieser Datei keinen Gebrauch mehr 
machen und diese, soweit zur Scha-
densvermeidung bzw. -begrenzung 
(insbesondere zur Vermeidung des 
Übergreifens der Schadensquelle 
auf die EDV-Anlage des Verlags)  
erforderlich, löschen, ohne dass der 
Kunde in diesem Zusammenhang 
Schadensersatzansprüche geltend 
machen kann. Der Verlag behält 
sich vor, den Kunden auf Schadens-
ersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Kunden  
infiltrierte Schadensquellen dem 
Verlag Schäden entstanden sind.

5.3 Wenn ein Auftrag nicht oder 
falsch durchgeführt wird, weil der 
Auftraggeber seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt, insbesondere 
Produktionsvorlagen nicht recht-
zeitig, unvollständig und/oder man-
gelhaft oder falsch gekennzeichnet 
abgeliefert wurden bzw. gemäß Ziff. 
5.3 gelöscht wurden, hat der Verlag 
dennoch Anspruch auf die verein-
barte Vergütung.

5.4 Digital übermittelte Druck-
vorlagen für Farbanzeigen können 
nur mit einem auf Papier gelieferten 
Farbproof zuverlässig verarbeitet 
werden. Ohne Farbproof sind Farb-

abweichungen unvermeidbar; sie 
lösen keinen Preisminderungsan-
spruch aus.

5.5 Unabhängig von den digitalen 
Druckunterlagen ist eine schriftliche 
Auftragserteilung mit Motivkenn-
zeichnung erforderlich. Die Anlie-
ferung der Druckunterlagen allein  
bedeutet keine Auftragserteilung.

5.6 Druckunterlagen werden  
nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung  
der Druck unterlagen endet einen 
Monat nach der erstmaligen Ver-
öffentlichung der Anzeige oder des 
anderen Werbemittels.

6. Mängel
6.1 Entspricht die Veröffent li-

chung der Anzeige nicht der ver-
traglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der 
Auf traggeber Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in  
dem Ausmaß, in dem der Zweck  
der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Er-
satzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung zu verweigern, wenn (a) 
diese einen Aufwand erfordert, der 
unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote 
von Treu und Glauben in einem  
groben Missverhältnis zu dem Leis-
tungsinteresse des Auftraggebers 
steht, oder (b) diese für den Verlag 
nur mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten möglich wäre. Lässt der Ver-
lag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gesetzte ange-

messene Frist verstreichen oder ist 
die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentli-
chung erneut nicht einwandfrei, so 
hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgän-
gigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige 
oder der Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels ist die Rückgän-
gigmachung des Auftrags ausge-
schlossen.

6.2 Der Auftraggeber wird die 
Anzeige unverzüglich nach Veröffent-
lichung überprüfen. Soweit der Auf-
traggeber Kaufmann ist, müssen 
Mängelrügen unverzüglich nach 
Veröffentlichung gegenüber dem 
Verlag geltend gemacht werden, es 
sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel, dann gilt 
eine Frist von sechs Monaten. Soweit 
der Auftraggeber Verbraucher ist, 
müssen Reklamationen bei offen-
sichtlichen Mängeln binnen zwei 
Wochen, bei nicht offensichtlichen 
Mängeln binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn 
geltend gemacht werden.

6.3 Der Verlag haftet für sämtliche 
Schäden, gleich ob aus vertraglicher 
Pflichtverletzung oder aus unerlaub-
ter Handlung, nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: (a) Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt 
sich die Haftung gegenüber Unter-
nehmern auf den Ersatz des typi-
schen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit der Schaden durch gesetzliche 
Vertreter oder leitende Angestellte 
des Verlags verursacht wurde. (b) 
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet 
der Verlag nur, wenn eine wesent-



liche Vertragspflicht verletzt, eine 
Garantie übernommen oder arglistig 
getäuscht wurde. In solchen Fällen 
ist die Haftung auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Im Falle einer Haftung nur für den 
typischen vorhersehbaren Schaden 
besteht keine Haftung für mittel-
bare Schäden, Mangel folgeschäden 
oder entgangenen Gewinn.

6.4 Alle gegen den Verlag gerich-
teten Ansprüche aus vertraglicher 
Pflichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem oder grob fahrlässi-
gem Verhalten beruhen oder es  
sich um eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit handelt; in 
solchen Fällen richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

6.5 Bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie bei 
einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag 
unbegrenzt nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

7. Probeabzüge
Probeabzüge werden nur auf 

ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Verlag berücksichtigt alle  
Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb  
der bei der Übersendung des Probe-
abzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden. 

8. Zahlungen
8.1 Die Rechnung ist innerhalb 

der aus der Rechnung ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich etwas  
anderes vereinbart ist. Der Verlag 
behält sich vor, aus begründetem 
Anlass, wie z. B. Neuaufnahme der 
Geschäftsbeziehung, Vorauszah-
lung zum Anzeigenschluss zu ver-
langen. 

8.2 Der Auftraggeber kann gegen 
Ansprüche des Verlags nur mit einer 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
Sofern der Auftraggeber Unterneh-
mer ist, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, 
sofern der Gegenanspruch unbe-
stritten oder rechtskräftig festge-
stellt ist und auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht.

8.3 Bei Zahlungsverzug werden 
zusätzlich zu den gesetzlichen Ver-
zugszinsen angemessene Mahn-
gebühren erhoben. Der Verlag kann 
darüber hinaus die weitere Ausfüh-
rung des laufenden Anzeigenauf-
trages oder Abschlusses bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen.

8.4 Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Vertrages das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschluss-
termin und von dem Ausgleich offe-
ner Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

8.5 Beanstandungen jeglicher 
Art die Rechnung betreffend sind 
unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 2 Wochen in schriftlicher 
oder fernschriftlicher Art anzuzei-
gen. Geschieht dies nicht, verfällt 
ein etwaiger Anspruch auf Rech-
nungsskontierung.

9. Anzeigenbeleg
Der Verlag liefert auf Wunsch ei-

nen Beleg für Anzeigen und andere 
Werbemittel; der Verlag behält sich 
vor, hierfür eine gesonderte Vergü-
tung zu verlangen. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Ver-
lags über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

10. Preislisten
10.1 Preise verstehen sich stets 

zuzüglich der jeweils gesetzlich gel-
tenden Umsatzsteuer; das gilt ins-
besondere für in Werbeaufträgen 
und Preislisten genannte Preise.

10.2 Der Verlag ist berechtigt, 
die Preise jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern. Preisände-
rungen für Anzeigenverträge sind 
wirksam, wenn sie vom Verlag min-
destens einen Monat vor Veröffent-
lichung der Anzeige angekündigt 
werden; in diesem Falle steht dem 
Auftraggeber ein Rücktrittsrecht 
zu. Das Rücktrittsrecht muss inner-
halb von 14 Tagen in Textform nach 
Zugang der Änderungsmitteilung 
über die Preiserhöhung ausgeübt 
werden. Das Rücktrittsrecht gilt 
nicht für im Dauerschuldverhältnis 
abzuwickelnde Aufträge. Hier treten 
Änderungen der Preisliste sofort in 
Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

11. Rechteübertragung 
11.1 Der Auftraggeber ist dafür 

verantwortlich, dass die von ihm 
zur Verfügung gestellten Druck-
unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzen. Er erklärt, Inhaber sämt-
licher für die Schaltung und Ver-
öffentlichung der von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
erforderlichen Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte und hierüber ver-
fügungsberechtigt zu sein. Im Falle 
der Anzeigenerstellung durch den 
Verlag erklärt der Auftraggeber zu-
dem, alle zur Erstellung der Anzeige 
erforderlichen Rechte zu besitzen. 
Er stellt den Verlag insofern von  
allen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei. Dies umfasst auch 
die Kosten zur Rechtsverteidigung. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den 
Verlag mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen.

11.2 Der Auftraggeber überträgt 
dem Verlag an den von ihm zur Ver-
fügung gestellten Druckunterlagen 
die für die Erstellung und die Veröf-
fentlichung der Werbung in Print-, 
Online- und Telemedien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen 
nichtausschließlichen urheberrecht-
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz-, 
Marken- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Entnahme aus einer Daten-
bank und zum Abruf, und zwar zeit-
lich und inhaltlich in dem für die 
Durchführung des Auftrags notwen-
digen Umfang. Der Verlag erhält zu-
dem zeitlich unbegrenzt das Recht 

zur Eigenwerbung des Verlags bzw. 
der jeweiligen Objekte. Die vorge-
nannten Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen 
und sind frei auf Dritte übertragbar.

11.3 Etwaige den Angeboten des 
Verlags zugrundeliegende Konzepte 
und Bestandteile sind urheber- und 
wettbewerbsrechtlich geschützt 
und vom Auftraggeber vertraulich 
zu behandeln. Diese Konzepte dürfen 
insbesondere weder in dieser noch 
in abgewandelter Form an Dritte 
weitergegeben noch von dem Auf-
traggeber außerhalb des Vertrags-
umfangs für eigene Zwecke genutzt 
werden.

11.4 Wird im Zusammenhang mit 
der Anzeige eine Grafik oder in 
sonstiger Art und Weise der Name, 
das Logo, das Unternehmenskenn-
zeichen, die Marke, ein Werktitel 
oder eine sonstige geschäftliche 
Bezeichnung verwendet, so gewährt 
der Auftraggeber dem Verlag für 
die Dauer des Vertrages das nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare 
Recht zur Nutzung der Grafik oder 
der entsprechenden Zeichen in der 
jeweiligen Anzeige.

11.5 Vom Verlag für den Auftrag-
geber gestaltete Anzeigenmotive 
(Promotions) dürfen nur für Anzei-
gen in den dafür bei dem Verlag  
gebuchten Titeln/Ausgaben verwen-
det werden. Weitere Rechte werden 
nicht eingeräumt.

12. Laufzeit
12.1 Der Vertrag endet mit Ablauf 

der vereinbarten Vertragslaufzeit.
12.2 Das Recht zur außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem 



Grund nach vorheriger Abmahnung 
bleibt hiervon unberührt. Die Kün-
digung hat schriftlich zu erfolgen. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn eine der Parteien 
trotz einer schriftlichen Abmah-
nung wiederholt eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt, eine fort-
dauernde Vertragsverletzung inner-
halb angemessener Frist nicht  
abstellt oder deren Folgen nicht  
beseitigt, gegen eine und/oder  
beide Parteien und/oder gegen die 
vom Verlag vermarktete Zeitschrift 
infolge einer vertragsgegenständ-
lichen Leistung eine Abmahnung 
erfolgte und/oder eine einstweilige 
Verfügung erwirkt wurde oder für 
den Verlag der begründete Verdacht 
besteht, dass der Auftraggeber oder 
die von ihm zur Verfügung gestellten 
Inhalte gegen geltende rechtliche 
Bestimmungen, insbesondere des 
Strafgesetzbuches oder die gelten-
den Werberichtlinien, verstößt bzw. 
verstoßen hat; ein begründeter Ver-
dacht besteht, sobald dem Verlag 
auf Tatsachen gestützte Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen 
rechtliche Bestimmungen vorliegen, 
insbesondere ab der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens gegen den 
Verlag, den Auftraggeber und/ oder 
gegen die vom Verlag vermarkteten 
Zeitschriften bzw. ab der Aufforde-
rung zu einer Stellungnahme durch 
die zuständigen Stellen. Ein Grund 
zur fristlosen Kündigung ist auch 
gegeben, wenn über das Vermögen 
eines Vertragspartners ein Insol-
venzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse nicht eröffnet bzw.  

ein diesbezüglicher Antrag gestellt 
wird und der betroffene Vertrags-
partner trotz entsprechender Auf-
forderung die offenbare Unbegrün-
detheit des Antrags nicht binnen 
einer angemessenen Frist nach-
weist. Ein Grund zur fristlosen Kün-
digung besteht darüber hinaus, 
wenn gegen eine der Vertragspar-
teien Vollstreckungsmaßnahmen 
ausgebracht und nicht innerhalb 
von einem Monat aufgehoben wurden.

13. Störungen des Vertrags-
verhältnisses bei höherer Gewalt
Bei Betriebsstörungen oder in 

Fällen höherer Gewalt, Arbeits-
kampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- 
oder Energieverknappung und 
dergleichen – sowohl im Betrieb 
des Verlag als auch in fremden Be-
trieben, deren sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient – hat der Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffent-
lichten Anzeigen, wenn das Ver-
marktungsobjekt mit 80 % der im 
Durchschnitt der letzten vier Quar-
tale verkauften oder auf andere 
Weise zugesicherten Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Auslieferungen wird  
der Rechnungsbetrag im gleichen 
Verhältnis gekürzt, in dem die zu-
gesicherte Auflage zur tatsächlich 
ausgelieferten Auflage steht. Der 
Verlag behält sich vor, aus aktuel-
lem Anlass Erscheinungstermine  
zu verschieben. Dem Auftraggeber 
erwachsen daraus keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Verlag.

14. Einschaltung Dritter
Der Auftraggeber bedarf zur voll-

ständigen oder teilweisen Übertra-
gung seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Anzeigenauftrag der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung 
des Vermarkters. Der Verlag ist  
berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeiten aus dem Anzeigen-
auftrag Dritter zu bedienen.

15. Vertraulichkeit und Presse
15.1 Soweit nicht schriftlich an-

ders vereinbart, werden die Vertrags-
parteien Einzelheiten des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere die 
Preise und Konditionen, sowie über 
Geschäftsgeheimnisse, von denen 
sie im Rahmen der Vertragsdurch-
führung unmittelbar oder mittelbar 
durch die jeweils andere Partei 
Kenntnis erlangen, streng vertrau-
lich behandeln. Dies gilt nicht, 
wenn eine Offenlegung gerichtlich 
oder behördlich angeordnet wird 
oder zur gerichtlichen Durchset-
zung eigener Rechte gegen die  
jeweils andere Vertragspartei er-
forderlich ist. Der Vermarkter ist 
darüber hinaus berechtigt, den  
Inhalt des Anzeigenauftrags den 
gemäß Ziffer 16 eingeschalteten 
Dritten sowie verbundenen Unter-
nehmen gemäß §§ 15 ff. Aktien-
gesetz offenzulegen. Die Verpflich-
tung besteht während der gesamten 
Vertragslaufzeit und unbegrenzt 
über eine Beendigung hinaus.

15.3 Presseerklärungen sowie 
sonstige öffentliche Verlautbarun-
gen gegenüber Dritten über die  
Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Verlag und dem Auftraggeber oder 

bezüglich der Details getroffener 
Vereinbarungen bedürfen der  
vorherigen Freigabe des Verlags. 
Dies gilt ebenso für Logoveröffent-
lichungen für vom Verlag gelieferte 
Logos.

16. Schlussbestimmungen
16.1 Etwaige zusätzliche in der 

Preisliste enthaltene Geschäfts-
bedingungen gelten ergänzend  
zu diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

16.2 Soweit nach diesen Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
Schriftform erforderlich ist, wird 
diese durch die Textform gewahrt.

16.3 Änderungen der AGB wer-
den dem Auftraggeber schriftlich 
mitgeteilt. Sie gelten als vom Auf-
traggeber genehmigt, sofern dieser 
nicht binnen eines Monats ab Mit-
teilung schriftlich widerspricht.

16.4 Allgemeine Vertrags- oder 
Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers werden hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn den Bedingungen des 
Auftraggebers nicht ausdrücklich 
widersprochen wurde und/oder der 
Verlag die Leistungen wider-
spruchslos erbringt, d. h. Werbemit-
tel widerspruchslos geschaltet und 
veröffentlicht werden.

16.5 Erfüllungsort ist der Sitz des 
Verlags. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder bei öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlags. Bei Nichtkauf-
leuten bestimmt sich der Gerichts-
stand nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Es gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.6 Sollten einzelne Bestim-
mungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Regelungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder soll-
te der Vertrag eine Lücke enthalten, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen oder Teile solcher 
Bestimmungen unberührt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich,  
anstelle einer unwirksamen Bestim-
mung eine gültige Vereinbarung  
zu treffen, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen so 
weit wie möglich nahekommt.
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